












Anm.: Im Zivilrecht gibt es keine Schuldunfähigkeit, sondern nur eine 
Deliktsunfähigkeit. Den wichtigen Unterschied kennt eigentlich jede/r AnwältIn. 





Anmerkung von BLD-Kritik.de: Unzulässig heißt hier nicht unbedingt "unwahr", sondern eher 
"unzulässig weil noch nicht ausreichend bewiesen!"



*

Anmerkung von BLD-Kritik.de: 

Äußerungen wie "BLD hat mutmaßlich Gerichtspersonen bestochen", sind lt. 
Dr. Nowak-Over keine Meinungen, sondern Tatsachenbehauptungen, obwohl durch 
das Wort "mutmaßlich" deutlich gemacht wird, dass es sich um eine persönliche 
Mutmaßung und damit um eine Meinung handelt.  




